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8h. 23 ^ SHttffr. fdjttietg. $cmbh>.

Arbeiten bgro. bie SGBetterführung, roo etne Unter»

Miung ftattgefunben bat, oerfügt : fßflangenfdhuppen,
@eroädE)Sf)auS, unb Sreibbeetfaften in ber neuen ©tabt»
gärtneret, ®eStnfeftionSanftaft, KanatifationSanfdhlüffe
in oerfcbtebenen ber politiftfjen ©emeinbe ©t. ©allen
ge|0renben Sßtethäufern, einige Heinere Korrettionen ber
®t. ©eorgenftraße, SBieberaufnahme ber Arbeiten für
bie Xrambahm®oppelfpur Sadden ©chönenroegen, forate
an ber Kläranlage tn $ofen, ferner bie £rambahn»
SBartehafle mtt Slbort, ©traßenroärter unb $qbranten=
toagenlofal in £eiligfreug. 3lucb bie Verlängerung ber
Sltofenbergftraße fiber ben Vlehmarftpliß nach bem untern
iraben (Sßeßgertor) fofl gut öffentlichen Konfurreng auS»
gefd^rteben raerben.

MeitsDeriltniffe in $augenerbe.
(OTitgeteilt.)

Sieben ben Dielen ÇilfSaftionen, roelc^e gegenraärtig
für bie UnterftßßungSbebürftigen, bie Kranten unb bie
©olbaten eingeleitet raurben, foßte nid^t bie ©orge für
bie regelmäßige 33efchäftigu«g «uferen arbeite»
fähige« unb and? arbeitswillige« 33eoölteru«g
oergeffe« werbe«. ®te Kriegsfurdht, bie ©elbnot
unb ber fRuf nach @tnfchränfung aller SHuSgaben haben
eine ©tocfung im ©efchäftSoerfehre oerurja^t, raeldhe
oiele Arbeiter unb 3lngefteflte brotlos machte unb oorauS»
fefjen läßt, baß bie Bahl btcfer ©rroetbslofen rafch
fteigenb gunehmen raerbe. ffllit öffentlicher Unterftüßung
roitb man fte nor junger fdfjfihen, aber man rairb ihnen
nicht bie Bufrtebenheit unb Buoerfictfi geben tonnen,
welche ihnen bie Jlrbeit geraährt. ütbgefehen oon ben
roirtfchaftlidhen SRad^letlen böten UnterftfißungSbebürftige
in großer Baßl etne nid^t gu oertennenbe öffentliche @e»

fahr. ®ie Sorgen ber Kriegsgeit raerben oon ben
3urfitfgeblieben en gefaßter unb ruhiger ertragen, roenn
fte fo oiel als möglich ihrer gewohnten Söefcb)äftigung
nachgehen; bann raerben auch bie SBehrmänner, fern
oon ben öhrigen, beruhigter ihrer fdhraeren fßflicht fich
hingeben tönnen.

Öm Baugewerbe, baS fdfjon oorher nur ungenügenb
befchäftigt roar, ift ber fRücffchlag befonberS fühlbar ge»
toorben unb bie luSfichten auf bie ba bie be»

gonnenen Arbeiten ooßenbet fein raerben, finb gang ent»
mutigenbe. 3)er Zürcher Ingenieur* u«6 2lrd?i»
tefteu»£)erei« hat beShalb etne Verfammlung oon
Vertretern afler Unternehmer=Verbänbe beS VaugeroerbeS
gufammengerufen. Vorläufige ©rhebungen geigen, baß
(ehr oiele betriebe gang eingefteßt, anbere erheblich rebu»
giert würben. Vetm jtäbtifdhen SlrbeitSamte aßetn ftnb
ßßt fdhon 534 arbeitSlofe VerufSarbeiter ber Vaugeroerbe
unb 234 ©rbarbeiter unb ^anblanger — baoon mehr
ulS bie gälfte ©dhraetgerbürger — angemetbet, oon benen
We große äßehrgahl gar teinen Verbienft finbet. §ür
We noch tätigen Arbeiter reichen bie Arbeitsgelegenheiten
je nach Veruf nur noch für etroa graet Sßocfjen bis groei
Sßionate, bann raerben audh btefe brotlos fetn, raenn
Weht neue Aufträge eingehen.

Sie Vertreter ber Unternehmeroerbänbe haben ein»
wütig ben SEBißen auSgefprodhen, bie Vetriebe auch unter
etfehraerten Umftänben fo oiel als möglich aufredet gu
«halten. @s foßen bie Sßitglteber biefer Verbänbe Don
ihren Vorftänben aufgeforbert raerben
®) bie ©infteflung oon Arbeitern möglichft auf hteftge

nber_ feßon längere Qeit anfäßige Arbeiter, welche
Samilien haben, gu bekrönten, bamit bie einheimifchen
unb ortSanfäßigen Arbeiter beoorgugt finb,

"I Paffenb rebugierte ArbeitSgeit einguführen, bamit recht
oiele Arbeiter oor größerer 3ßot bewahrt raerben
rönnen,
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c) bie tarifmäßigen ©tunbenlößne auch weiterhin gu
begahlen unb aßfäflige Unterbtetungen berfelben ab«

gulehnen.
@o hoffen bie Unternehmer roirtfam bagu beigulragen,

baß bie noch oorhanbenen unb weiter etngehenben Ar»
beiten mögltchft Dielen Arbeitern fiber bie mit ©orge
gu erroartenbe ßeit hlnraeg helfen. Sticht minber fdhroeren
|>ergenS Mieten bie Unternehmer für ftdh felbft unb bie
Öhrigen ber Bufunft entgegen. Öhnen broht ntdht nur
ber ArbeitSmangel, fie befürchten, baß bei bem ohnehin
nachteiligen, rebugterten Vetriebe, infolge non Unter»
btetungen bie Arbeiten gu oerluftbringenben greifen auS»

geführt werben mfiffen. ©te hoffen aber, baß einfccht»
oofle Vehörben unb Srioate burdh Ablehnung un lauf»
männifdher Unterbietungen gur Sßilberung ber KriftS bei»

tragen raerben.
Ön anerlennenSraerter SBetfe haben foroohl bie

ftöMifcheu, wie ««cl? Me tautonale« Betjörbeu
befe^teffen, tljre Bauarbeite« uub bie «orge»
febene« Beparahtrarbcite« weiter 3« fiitjren.
©ie börfen gewiß noch wetter gehen unb audh folcße
projezierte Vauten, raeldhe nach bem Kriege einem bringen»
ben Vebörfniffe entfprechen, in Singriff nehmen laffen.
®aS aBein genfigt nid^t, audh |>riwate Bautätigfeit
foßte mit ber öffentlichen |>anb in |janb gehen. ®ie
Vetmlnberung ber öffentlidhen Stot, bie Vermehrung ber
Öufrtebenheit unb bie ©dhonung ber UnterflößungSlaffen
rechtfertigen eS, afler ©chœterigïeiten gum Sro^e, bie
SluSffihrung folcher SBetïe an bte |>anb gu nehmen.

Sangfam gewähren bte llct«£e« roieber ©rleidhterungen
im BahlungSoetlehre. ®aS Vertrauen ber Veoölferung
rairb roteberîehren unb bann wirb auch bie Vitte oer«
ftanben raerben, welche heute bie ©eroerbetreibenbett *ah
bie Veoölferung richten, eS möchten mit ber SBtebétfehr
regelmäßiger Bahlwnßen audh bte noiroenbigen Vau»,
IHeparalur» unb ©rgängungSarbeifen afler Stet, troß ber
Sßot ber Beil unb fogar wegen berfelben, in Sluftrag
gegeben raerben. 28er folcßeS tut, auch ber Ieiftet bem
Vaterlanb einen roirllichen ®ienft!

Hu$ der majebinenbranebe.
®ic fchmeigertfäie äWüfchtnenlnbttftrte war fchpn

bor SluSbruch beS Krieges nicht auf Vofen gebettet.
Verfihiebene B^o'ßo ntußten infolge äßangel an Veftel*
langen §n ©ntlaffungen fchreiten. HS bann ber Krieg
ausbrach, begann bie Krife feßarf eingugießen. ©S fam
gu bieten VetriebSeinßhränfungen unb VetriebSeinftefï
langen. VefonberS gu leiben hatte bie Sfutontobilin»
bufirie, bie faft burdtjroegS ben Vetrieb eingefteßt ober
rebugiert hat. Vei biefer ©achtage fal) fidß ber Ver»
banb fchraeigerifcher Vtafchineninbuftrießer gutn ©in?
fchreiten genötigt. Um ein möglichft einheitliches Vor»
geßen bei Regelung betriebener wichtiger fragen, gU
ergielen, berfammelten fiä) bie Snhaber ber größten
firmen unb famen gu bem ©ntfehluß, ben SOUtgliebern
ißreS VerbanbeS gu empfehlen, ben Setrieb auf 50%
gu rebitgieren. Huf biefe Slrt hofft ber Verbanb,;-ber
SlrbeitSlofigfeit fo lange als möglich gu fteuern. ' t

©chmetgerifche Vtafchineninöußrie Im «#3lo«W:
®er plößliä)e SluSbruch beS Krieges hat einer gangen
Singahl bon SluSfteßungen ein frfißeS ©nbe bereitet,
©ennoch finb in einigen gälten bie Vefultate ber fßoä»
mieritngen noch rechtgeitig genug befannt 'gegeben
raorben. ©o hat bie fctgoeigerifche gnbuftrie, bertretert
burch bie Aktieselskapet Norsk Elektrisk unb S row n
Soberi in ©hriftiania, an ber Vorme_gif<hett Öaßt»
hunbert » SluSfteßung bie fjöchfte SluSgeichnung, ben

„©ßrenpreiS für gute eleftrifche Vtafchinen %nb groß»
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Arbeiten bzw. die Weiterführung, wo eine Unter-
brechung stattgefunden hat, verfügt: Pflanzenschuppen,
Gewächshaus, und Treibbeetkasten in der neuen Stadt-
gärtneret, Desinfektionsanstalt, Kanalisationsanschlüsfe
in verschiedenen der politischen Gemeinde St. Gallen
gehörenden Miethäusern, einige kleinere Korrektionen der
St. Georgenstraße, Wiederaufnahme der Arbeiten für
die TrambahmDoppelspur Lachen Schönenwegen, sowie
an der Kläranlage tn Höfen, ferner die Trambahn-
Wartehalle mit Abort, Straßenwärter und Hydranten-
wagenlokal in Heiligkreuz. Auch die Verlängerung der
Rosenbergstraße über den Viehmarktplatz nach dem untern
Graben (Metzgertor) soll zur öffentlichen Konkurrenz aus-
geschrieben werden.

WeitMrhiiltilifse im Augemerbe.
(Mitgeteilt.)

Neben den vielen Hilfsaktionen, welche gegenwärtig
für die Unterstützungsbedürftigen, die Kranken und die
Soldaten eingeleitet wurden, sollte nicht die Sorge für
die regelmäßige Beschäftigung unserer arbeits-
fähigen und auch arbeitswilligen Bevölkerung
vergessen werden. Die Kriegsfurcht, die Geldnot
und der Ruf nach Einschränkung aller Ausgaben haben
eine Stockung im Geschäftsverkehrs verursacht, welche
viele Arbeiter und Angestellte brotlos machte und voraus-
sehen läßt, daß die Zahl dieser Erwerbslosen rasch
steigend zunehmen werde. Mit öffentlicher Unterstützung
wird man sie vor Hunger schützen, aber man wird ihnen
nicht die Zufriedenheit und Zuversicht geben können,
welche ihnen die Arbeit gewährt. Abgesehen von den
wirtschaftlichen Nachteilen böten Unterstützungsbedürftige
in großer Zahl eine nicht zu verkennende öffentliche Ge-
fahr. Die Sorgen der Kriegszeit werden von den
Zurückgebliebenen gefaßter und ruhiger ertragen, wenn
sie so viel als möglich ihrer gewohnten Beschäftigung
nachgehen; dann werden auch die Wehrmänner, fern
von den Ihrigen, beruhigter ihrer schweren Pflicht sich

hingeben können.
Im Baugewerbe, das schon vorher nur ungenügend

beschäftigt war, ist der Rückschlag besonders fühlbar ge-
worden und die Aussichten auf die Zeit, da die be-

gonnenen Arbeiten vollendet sein werden, sind ganz ent-
mutigende. Der Zürcher Ingenieur- und Archi-
tekten-verein hat deshalb eine Versammlung von
Vertretern aller Unternehmer-Verbände des Baugewerbes
zusammengerufen. Vorläufige Erhebungen zeigen, daß
sehr viele Betriebe ganz eingestellt, andere erheblich redu-
ziert wurden. Beim städtischen Arbeitsamte allein find
jetzt schon 534 arbeitslose Berufsarbeiter der Baugewerbe
und 234 Erdarbeiter und Handlanger — davon mehr
als die Hälfte Schweizerbürger — angemeldet, von denen
die große Mehrzahl gar keinen Verdienst findet. Für
die noch tätigen Arbeiter reichen die Arbeitsgelegenheiten
>e nach Beruf nur noch für etwa zwei Wochen bis zwei
Monate, dann werden auch diese brotlos sein, wenn
nicht neue Aufträge eingehen.

Die Vertreter der Unternehmeroerbände haben ein-
mütig den Willen ausgesprochen, die Betriebe auch unter
erschwerten Umständen so viel als möglich aufrecht zu
«halten. Es sollen die Mitglieder dieser Verbände von
ihren Vorständen aufgefordert werden
n) die Einstellung von Arbeitern möglichst auf hiesige

oder schon längere Zeit ansäßige Arbeiter, welche
Familien haben, zu beschränken, damit die einheimischen
und ortsansäßigen Arbeiter bevorzugt sind,
passend reduzierte Arbeitszeit einzuführen, damit recht
viele Arbeiter vor größerer Not bewahrt werden
können,
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o) die tarifmäßigen Stundenlöhne auch weiterhin zu
bezahlen und allfällige Unterbtetungen derselben ab-
zulehnen.
So hoffen die Unternehmer wirksam dazu beizutragen,

daß die noch vorhandenen und weiter eingehenden Ar-
beiten möglichst vielen Arbeitern über die mit Sorge
zu erwartende Zeit hinweg helfen. Nicht minder schweren
Herzens blicken die Unternehmer für sich selbst und die

Ihrigen der Zukunft entgegen. Ihnen droht nicht nur
der Arbeitsmangel, sie befürchten, daß bei dem ohnehin
nachteiligen, reduzierten Betriebe, infolge von Unter-
bietungen die Arbeiten zu verlustbringenden Preisen aus-
geführt werden müssen. Sie hoffen aber, daß einficht-
volle Behörden und Private durch Ablehnung unkauf«
männischer Unterbietungen zur Milderung der Krisis bei-
tragen werden.

In anerkennenswerter Weise haben sowohl die
städtischen, wie auch die kantonalen Behörden
beschlossen, ihre Banarbeiten nnd die vsrge-
sehenen Bexaraturarbeiten weiter zu führen.
Sie dürfen gewiß noch weiter gehen und auch solche
projektierte Bauten, welche nach dem Kriege einem dringen-
den Bedürfnisse entsprechen, in Angriff nehmen lassen-
Das allein genügt nicht, auch private Bautätigkeit
sollte mit der öffentlichen Hand in Hand gehen. Die
Verminderung der öffentlichen Not, die Vermehrung Ver
Zufriedenheit und die Schonung der Unterstützungskaffen
rechtfertigen es, aller Schwierigkeiten zum Trotze, die
Ausführung solcher Werke an die Hand zu nehmen.

Langsam gewähren die Banken wieder Erleichterungen
im Zahlungsverkehre. Das Vertrauen der Bevölkerung
wird wiederkehren und dann wird auch die Bitte ver-
standen werden, welche heute die Gewerbetreibenden à
die Bevölkerung richten, es möchten mit der Wiederkehr
regelmäßiger Zahlungen auch die notwendigen Bau-,
Reparatur- und Ergänzungsarbeiten aller Art, trotz der
Not der Zeit und sogar wegen derselben, in Auftrag
gegeben werden. Wer solches tut, auch der leistet dem
Vaterland einen wirklichen Dienst! - ^

»« «er Mas»ineMan»e.
Die schweizerische Maschinenindustrie war schon

vor Ausbruch des Krieges nicht auf Rosen gebettet,
Verschiedene Zweige mußten infolge Mangel an Bestel-
lungen zu Entlassungen schreiten. Als dann der Krieg
ausbrach, begann die Krise scharf einzuziehen. Es kam

zu vielen Betriebseinschränkungen und Betriebseinstel-
lungen. Besonders zu leiden hatte die Automobilin-
dustrie, die fast durchwegs den Betrieb eingestellt oder
reduziert hat. Bei dieser Sachlage sah sich der Ver-
band schweizerischer Maschinenindustrieller zum Ein-
schreiten genötigt. Um ein möglichst einheitliches VoB
gehen bei Regelung verschiedener wichtiger Fragen zü
erzielen, versammelten sich die Inhaber der größten
Firmen und kamen zu dem Entschluß, den Mitgliedern
ihres Verbandes zu empfehlen, den Betrieb auf 5l>o/o
zu reduzieren. Auf diese Art hofft der Verband, der
Arbeitslosigkeit so lange als möglich zu steuern.

Schweizerische Maschinenindustrie im AuSlaà
Der plötzliche Ausbruch des Krieges hat einer ganzen
Anzahl von Ausstellungen ein frühes Ende bereitet.
Dennoch sind in einigen Fällen die Resultate der Prä-
miernngen noch rechtzeitig genug bekannt 'gegeben
worden. So hat die schweizerische Industrie, vertreten
durch die ätiasolsstapet Messt Nesttrisst und Brown
Boveri in Christiania, an der Norwegischen Jahr-
Hundert-Ausstellung die höchste Auszeichnung, den

„Ehrenpreis für gute elektrische Maschinen -und groß-
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artige SBirffamfeit" erhalten. 2lud) im Kranbau unb
für bie auSgeftellteu SranSmiffionett mürben tiefer
girma bie l)üdjften greife juerfannt in gorm einer
golbenen mtb einer fiibernen Ptebaille.

UerscMedenes.
SeljtllngSptfifunflSDiplome. (Plitgeteili). Sie Qen=

tralprüfungSfommiffion beS ©cl)weizer. ©e=
werbeoereinS oeranftaltet einen PreiSbewerb
zur ©rlangung non ©ntwürfen für bie innere unb
äußere luSftattung ber SehrlingSprüfungSbtplome
(Sehtbrtefe). Bebermann !ann fid) baran beteiligen.
BriSbefonbere finb ju biefem PreiSbewerb bie î£unft=
gewerbezetchner unb ©ewerbetretbenben, fowie bie Schüler
unferer ©eroerbefdjulen etngelaben. gür bie Prämierung
ber beften ©ntwürfe ift etn Setrag non gr. 200 au§=

gefetjt. Sie Arbeiten finb mit Ptoüo oerfetjen, unter
Serfdfjluß beS PamenS beS ©infenberS, bis zum 30. Po»
oember 1914 an baS ©efretariat beS Schweiz.
©ewerbeoereinS in Sern franfo ehtjufenben.

Plufter ber bisherigen SehtlingSprüfungSbiplome
fönnen bafelbft ebenfalls bezogen werben. Obwohl ben
Sewerbetn jur Sarbietung neuer gbeen mögtief)ft freier
Spielraum gelaffen werben foil, gebeult boef) bie Ben»

tralprüfungSfommfjion baS bisherige gormat als praftifdfj
bewährt annähetnb beizubehalten ; ebenfo ben Scçt unb
bie allgemeine SÄuSftattung mittelft ippographifchem
Stud bet gnnenfeiten unb Sedelpreffung burdh Präge»
ftempel ber 2lußen feiten in höcbjtenS 3 garben. Sa»

gegen wirb eine bem mobernen ©efdf)mad beffer ent»

fpredhenbe ftnngemäße 3luSfd)tnüdung beS neuen SipIomS
aeroünfcöt.

Sern, ben 26. «Huguft 1914.
©efretariat ber 3entralprüfungSfommiffion:

SBerner Krebs.

Sa* Preisgericht ber ©chroetjertfchctt ßanbel»
anSfteUung hat beut @djwei}ertfd)cn ©eroerbeoeretn
folgende îlnSjelthnungen netliehen: a. gür bie 2luS=

fteUung ber gewetblidhen SehrlingSprüfungen (©ruppe 43 c)
bie golbene Plebaiüe; b. für bie Sarftetlung ber Drgant»
fation unb Selfiungen beS fdbroeijerifdfjen ©ewerbeoeretnS
in ©ruppe 45, ©eftion A (Organifation unb Piittel für
fojiale unb berufliche ©elbfthilfe) eine Utfunbe: ,,3luS»
Zeichnung für »erbtenftnoHe Seftrebungen auf bem ®e=
biete ber SolfSwohlfahrt". St«fe SluSjeidhnung ift bie
höchfle für SluSfieKer mit rein gemeinnützigem Bwcde.

21m SedjniUtm in SMnterth«* wiïb ouf Seginn
beS ©ontmerhalbfahreS 1915 eine weitere Sehr ft eile
für «leïtrotechnifdhe gäcl)er gefchaffen.

gntcrnibancr Selephonnetlehr. Saut Plittellung
ber RreiStelegraphenbirettion Büridh wirb oom 28. -äluguft
an unter ben bisher gültigen Sebingungen ber Interurbane
Selephonnerîehr für nachfolgenbe, bis fetjt ganz ober
teilwetfe gefperrtePeßgruppen freigegeben: Pijetnfelben,
Srugg, Steftal, Slarau, Dlten, Böfingen, ©olothurn, Siel,
Sern, greiburg, Paperne unb Neuenbürg.

Bttt Belebung Des #anbeB unb BerleljtS in ber
©djtueij wirb oorauSftdhtlidh fchon in ber nächften Bett
bie Pationalbanf größere ©ummen als bisher an
bie fdhweijerifchen Saufen bewilligen.

8ttnbe$rat§bef«hlnf} betreffend bie SJuSttteifung
VOR Plletern (SRitgeteilt). Ser fchroeijerifdje SunbeS»
rat, geftüßt auf ben SunbeSbefdhluß oom 3. 3luguft 1914
betreffenb Plaßnahmen zum Schuße beS SanbeS unb
Zur Slufredfjterhaltung ber Neutralität ; unter Hinweis
auf Irt. 265 beS fdhweizerifchen ObligationenredhieS
pom 30. Plärj 1911 unb auf 3lrt. 282 beS SunbeSge»

feßeS über ©dhulbbetretbung unb KonfurS oom 11. 3fptj[
1889 befehle^ am 26. Sluguft:

1. Sie jur Serfügung ber 2luSmeifung
oon Ptietern zuftänbige fantonate Sehörbe
hat, wenn bie Notlage beS PlieterS eS recht»
fertigt, auf 3lntrag beS PlieterS bie inSlrtilel
265 beS fdhweizerifchen DbligationenrechtS
oorgefehene grift, nach beren Slblauf Ptletoer»

trag als aufgelöft gilt unb bie SluSweifung beS PlieterS

oerlangt werben fann, angemeffen zu erftreden,
2. Sie zuftänbige fant. Sehörbe gibt bem Sermieter

©elegenheit, ftcf) über baS Segehren beS PlieterS zu äußern,
©ie hat oon 9lmteS wegen bie für ben ©ntfdfjetb erheb»

liehen Salfadhen zu erforfdhen unb entfdhetbet, geftö^t
auf baS ©rgebnts ihrer ©rhebungen, na^ freiem @t»

meffen.
SaS Serfahren ift îoftenloS.
3. Ser oorltegenbe Sefdhlu^ tritt am 27. Sluguft 1914

in Kraft.
@r ift audh bann anwenbbar, wenn bie grift beS

9lrt. 265 beS fdhweizetifdhen DbligationenredhtS am

27. 2tuguft 1914 ausgelaufen, bie äluSweifung beS

PlteterS aber in btefem 3ettpunft nodh nicht Donogen ift.

©ipfer» unb Pialergewerbe ber ©tobt Sern, gti»

folge ber friegerifdhen ©reigniffe unb ber baburd) oet>

urfachten Notlage hat ber Pleifteroerbanb, gemetnfam

mit ber Slrbeiterfdhaft, oom 27. Stuguft an auf Bufeljen

hin bie 3lrbeitSz?tt für ben ptah Sern rebujiect unb

eingeteilt wie folgt: Son morgens 8—12 Uhr unb ron
2—5 Uhr nachmittags, fowie ©amStagS nur oon 8—12

Uhr. Surch biefe Setfürzung unb rationelle ©tnteilung

foil ber Broecî erreid^t werben, ber fiarï um ftdh gretfenben

3lrbeitSloftgfeit entgegenzutreten. Bur ©rfüflung biefer

Slufgabe finb aber letber bie oorhanbenen SlrbeitSaufträge

nicht genügenb, unb eS ergeht baher an bie löbl. Sau»

ämter, fowie an bie tit. Seoölferung baS höfliche ©efuef),

obiges Sorgehen burdf) 2lrbeitSaufträge gefl. unterftühen

Zu wollen.
©ipfer» unb SRalermeifteroerbanb

Sern unb Umgebung.

Bur §oljoerforg»n0 im Kanton Berich wirb be»

ridhtet: Sa oorauSzufehen ift, baff mit bem ©tntritt beS

SBinterS bie Nachfrage nadh Srennholz etne gro^e fein

wirb, fei eS für bie Reizung ber SBohnräume, fei e«

Zum Kochen in ben ©täbten, hat auf ein Sunbfdf)rel6en

beS etbgenöjfifchen DberforfttnfpeftorS hiu bie Ron»

ferenz ber zürcherifdhen gorftbeamten unter
Buzug ber ©tabtforftbe amten oonBörichunb
SB i n t e r t h u r eine Sethe oon SRafjnahmen befprochen,

bie eine mögltchft redfjtzettige Sefdhaffung beS nötigen

SrennholzmaterialS ermöglichen füllen, gn einem RtetS»

fcljrelben an bie ©emeinberäte für ftdh unb zuhaben

ber prioatwalbbefiher unb an bie Sorfteherfc^aften
ber ^olzîorporationen wirb in erfter Sinte bie

lunltdhfte Serlegung ber QahreSf^läge in bie Saubhol}'

beftänbe, fowie bie 2luSbet)nung ber Surdhforjiun#
unb SeinigungShiebe befürwortet, im weitern werben ein

forgfältigereS SluSfdhneiben ber Stämme nach Nutj'-

Srennholz, 3luSbehnung ber Sefeholztage, 3lnwetfung oon

Sürrholz ufw. oorgefdhlagen. Set aÖem ©ntgegenlommen

ber gorftbetjörben bleibt immerhin zu beachten, ba| oot

bem SlattabfaH im Saubljolz eine Pu^ung nidht wtiaw

erfcheint, abgefehen baoon, baß auf bem Sanbe noch bte

geeigneten 3lrbeitSlräfte mangeln.

©roße Piengen Kohlen finb in ben legten Sage«

über ©tngen aus Seutfdblanb in bie
eingeführt werben. SaS ift etne troftreidhe ^oung

j für alle btejenigen, welche balbigen Plangel an wen
' befürchten.
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artige Wirksamkeit" erhalten. Auch im Kranbau und
für die ausgestellten Transmissionen wurden dieser
Firma die höchsten Preise zuerkannt in Form einer
goldenen und einer silbernen Medaille.

vmchlîàî.
LehrlingsprüfungSdiplome. (Mitgeteilt). Die Zen-

tralprüfungskommission des Schweizer. Ge-
werbevereins veranstaltet einen Preisbewerb
zur Erlangung von Entwürfen für die innere und
äußere Ausstattung der Lehrlingsprüfungsdiplome
(Lehrbriefe). Jedermann kann sich daran beteiligen.
Insbesondere sind zu diesem Preisbewerb die Kunst-
gewerbezeichner und Gewerbetreibenden, sowie die Schüler
unserer Gewerbeschulen eingeladen. Für die Prämierung
der besten Entwürfe ist ein Betrag von Fr. 200 aus-
gesetzt. Die Arbeiten sind mit Motto versehen, unter
Verschluß des Namens des Einsenders, bis zum 30. No-
vember 1914 an das Sekretariat des Schweiz.
Gewerbevereins in Bern franko einzusenden.

Muster der bisherigen Lehrlingsprüfungsdiplome
können daselbst ebenfalls bezogen werden. Obwohl den
Bewerbern zur Darbietung neuer Ideen möglichst freier
Spielraum gelassen werden soll, gedenkt doch die Zen-
tralprüsungskommsfion das bisherige Format als praktisch
bewährt annähernd beizubehalten; ebenso den Text und
die allgemeine Ausstattung mittelst typographischem
Druck der Innenseiten und Deckelpressung durch Präge-
stempel der Außenseiten in höchstens 3 Farben. Da-
gegen wird eine dem modernen Geschmack besser ent-
sprechende sinngemäße Ausschmückung des neuen Diploms
gewünscht.

Bern, den 26. August 1314.
Sekretariat der Zentralprüfungskommission:

Werner Krebs.

DaS Preisgericht der Schweizerischen Landes-
anSstellnng hat dem Schweizerischen Gewerbeverein
folgende Auszeichnungen verliehen: s. Für die Aus-
stellung der gewerblichen Lehrlingsprüfungen (Gruppe 43 o)
die goldene Medaille; i>. für die Darstellung der Organi-
sation und Leistungen des schweizerischen Gewerbevereins
in Gruppe 45, Sektion à (Organisation und Mittel für
soziale und berufliche Selbsthilfe) eine Urkunde: „Aus-
Zeichnung für verdienstvolle Bestrebungen auf dem Ge-
biete der Volkswohlfahrt". Diese Auszeichnung ist die
höchste für Aussteller mit rein gemeinnützigem Zwecke.

Am Technikum in Winterthur wird auf Beginn
des Sommerhalbjahres 1915 eine weitere Lehrstelle
für elektrotechnische Fächer geschaffen.

Jnterurbaner Telephonverkehr. Laut Mitteilung
der Kreistelegraphendirektion Zürich wird vom 28. August
an unter den bisher gültigen Bedingungen der tnterurbane
Telephonverkehr für nachfolgende, bis jetzt ganz oder
teilweise gesperrte Netzgruppen freigegeben: Rheinfelden,
Brugg, Ltestal, Aarau, Ölten, Zofingen, Solothurn, Biel,
Bern, Freiburg, Payerne und Neuenburg.

Zur Belebung des Handels und Verkehrs in der
Schweiz wird voraussichtlich schon in der nächsten Zeit
die Nationalbank größere Summen als bisher an
die schweizerischen Banken bewilligen.

Bundesratsbeschluß betreffend die Ausweisung
von Mietern (Mitgeteilt). Der schweizerische Bundes-
rat, gestützt auf den Bundesbeschluß vom 3. August 1914
betreffend Maßnahmen zum Schutze des Landes und
zur Aufrechterhaltung der Neutralität; unter Hinweis
auf Art. 265 des schweizerischen Obligationenrechtes
vom 30. März 1911 und auf Art. 282 des Bundesge-

setzes über Schuldbetreibung und Konkurs vom 11. April
1889 beschloß am 26. August:

1. Die zur Verfügung der Ausweisung
von Mietern zuständige kantonale Behörde
hat, wenn die Notlage desMieters es recht-
fertigt, auf Antrag des Mieters die in Artikel
265 des schweizerischen Obligationenrechts
vorgesehene Frist, nach deren Ablauf der Mietver-
trag als aufgelöst gilt und die Ausweisung des Mieters
verlangt werden kann, angemessen zu erstrecken.

2. Die zuständige kant. Behörde gibt dem Vermieter
Gelegenheit, sich über das Begehren des Mieters zu äußern.
Sie hat von Amtes wegen die für den Entscheid erheb-

lichen Tatsachen zu erforschen und entscheidet, gestützt

auf das Ergebnis ihrer Erhebungen, nach freiem Er-
messen.

Das Verfahren ist kostenlos.
3. Der vorliegende Beschluß tritt am 27. August 1914

in Kraft.
Er ist auch dann anwendbar, wenn die Frist des

Art. 265 des schweizerischen Obligationenrechts am

27. August 1914 ausgelaufen, die Ausweisung des

Mieters aber in diesem Zeitpunkt noch nicht vollzogen ist.

Gipser- und Malergewerbe der Stadt Ber«. In-
folge der kriegerischen Ereignisse und der dadurch ver-

ursachten Notlage hat der Meisterverband, gemeinsam

mit der Arbeiterschaft, vom 27. August an auf Zusehen

hin die Arbeitszeit für den Platz Bern reduziert und

eingeteilt wie folgt: Von morgens 8—12 Uhr und von

2—5 Uhr nachmittags, sowie Samstags nur von 8—12

Uhr. Durch diese Verkürzung und rationelle Einteilung
soll der Zweck erreicht werden, der stark um sich greifenden

Arbeitslosigkeit entgegenzutreten. Zur Erfüllung dieser

Aufgabe sind aber leider die vorhandenen Arbeitsaufträge
nicht genügend, und es ergeht daher an die löbl. Bau-

ämter, sowie an die tit. Bevölkerung das höfliche Gesuch,

obiges Vorgehen durch Arbeitsaufträge gefl. unterstützen

zu wollen.
Gipser- und Malermeisterverband

Bern und Umgebung.

Zur Holzverforguug im Kanton Zürich wird be-

richtet: Da vorauszusehen ist, daß mit dem Eintritt des

Winters die Nachfrage nach Brennholz eine große sein

wird, sei es für die Heizung der Wohnräume, sei es

zum Kochen in den Städten, hat auf ein Rundschreiben

des eidgenössischen Oberforstinspektors hin die Kon-

ferenz der zürcherischen Forstbeamten unter
Zuzug der Stadtforstbe amten vonZürichund
Winterthur eine Reihe von Maßnahmen besprochen,

die eine möglichst rechtzeitige Beschaffung des nötigen

Brennholzmaterials ermöglichen sollen. In einem Kreis-

schreiben an die Gemeinderäte für sich und zuhanden

der Privatwaldbesitzer und an die Vorsteherschaften

der Holzkorporationen wird in erster Linie die

tunlichste Verlegung der Jahresschläge in die Laubholz-

bestände, sowie die Ausdehnung der Durchforstungs-

und Reinigungshiebe befürwortet, im weitern werden ein

sorgfältigeres Ausschneiden der Stämme nach Nutz- und

Brennholz. Ausdehnung der Leseholztage, Anweisung von

Dürrholz usw. vorgeschlagen. Bei allem Entgegenkommen

der Forstbehörden bleibt immerhin zu beachten, daß vor

dem Blattabfall im Laubholz eine Nutzung nicht ratsam

erscheint, abgesehen davon, daß auf dem Lande noch die

geeigneten Arbeitskräfte mangeln.

Große Mengen Kohle» sind in den letzten Tage»

über Singen aus Deutschland in die Schweiz

eingeführt worden. Das ist eine trostreiche Meldung

j für alle diejenigen, welche baldigen Mangel an Kohlen
^

befürchten.
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